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b) Geburt auf dem Territorium der Deutschen 
Demokratischen Republik;

e) Verleihung.
§5

Ein Kind erwirbt mit seiner Geburt die Staatsbür
gerschaft der Deutschen Demokratischen Republik, 
wenn die Eltern oder ein Ellernteil Staatsbürger der 
Deutschen Demokratischen Republik sind.
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§ 6

(1) Ein auf dem Territorium der Deutschen Demo
kratischen Republik geborenes Kind erwirbt die 
Staatsbürgerschaft der Deutschen Demokratischen 
Republik, wenn es durch seine Geburt eine andere 
Staatsbürgerschaft nicht erworben hat.

(2) Ein Kind, das auf dem Territorium der Deutschen 
Demokratischen Republik aufgefunden wird (Findel
kind), ist Staatsbürger der Deutschen Demokratischen 
Republik, sofern der Besitz einer anderen Staatsbür
gerschaft nicht nachgewiesen wird.

§7
(1) Einem Bürger eines anderen Staates oder einem 

Staatenlosen kann auf seinen Antrag die Staatsbürger
schaft der Deutschen Demokratischen Republik ver
liehen werden, wenn er sich durch sein persönliches 
Verhalten und seine Einstellung zur Staats- und Ge
sellschaftsordnung der Deutschen Demokratischen 
Republik der Verleihung der Staatsbürgerschaft der 
Deutschen Demokratischen Republik würdig erweist 
und der Verleihung keine zwingenden Gründe ent
gegenstehen.

(2) Der Antragsteller soll in der Regel seinen Wohn
sitz oder ständigen Aufenthalt in der Deutschen Demo
kratischen Republik haben.

(3) Über die Verleihung der Staatsbürgerschaft der 
Deutschen Demokratischen Republik wird eine Ur
kunde ausgehändigt.

§ 8

(1) Minderjährige erwerben mit Verleihung der 
Staatsbürgerschaft der Deutschen Demokratischen 
Republik an die Eltern die Staatsbürgerschaft der 
Deutschen Demokratischen Republik, wenn der Antrag 
auch für sie gestellt ist. Das gilt auch, wenn nur ein 
Elternteil durch Verleihung Staatsbürger der Deut
schen Demokratischen Republik wird.

(2) Hat der Minderjährige das 14. Lebensjahr voll
endet, ist seine Einwilligung erforderlich.
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Die Staatsbürgerschaft der Deutschen Demokrati
schen Republik geht verloren durch

a) Entlassung;
b) Widerruf der Verleihung;
c) Aberkennung.

§10
(1) Ein Staatsbürger der Deutschen Demokratischen 

Republik kann auf seinen Antrag aus der Staatsbür
gerschaft der Deutschen Demokratischen Republik ent
lassen werden, wenn er seinen Wohnsitz mit Geneh
migung der zuständigen staatlichen Organe der Deut
schen Demokratischen Republik außerhalb der Deut

schen Demokratischen Republik hat oder nehmen will, 
er eine andere Staatsbürgerschaft besitzt oder zu er
werben beabsichtigt und der Entlassung aus der Staats
bürgerschaft der Deutschen Demokratischen Republik 
keine zwingenden Gründe entgegenstehen.

(2) Über die Entlassung aus der Staatsbürgerschaft 
der Deutschen Demokratischen Republik wird eine 
Urkunde ausgehändigt.

§11
(1) Werden Eltern aus der Staatsbürgerschaft der 

Deutschen Demokratischen Republik entlassen, so er
streckt sich die Entlassung 'auf ihre minderjährigen 
Kinder, wenn der Antrag auch für sie gestellt ist. Wird 
der Antrag nur von einem Elternteil gestellt, ist der 
andere Elternteil zu hören.

(2) Hat der Minderjährige das 14. Lebensjahr voll
endet, ist seine Einwilligung erforderlich.

§12
(1) Die Verleihung der Staatsbürgerschaft der Deut

schen Demokratischen Republik kann widerrufen wer
den, wenn

a) der Bürger bei der Antragstellung falsche An
gaben gemacht oder Tatsachen verschwiegen hat, 
die die Verleihung der Staatsbürgerschaft der 
Deutschen Demokratischen Republik ausgeschlos
sen hätten;

b) sich der Bürger der Staatsbürgerschaft der Deut
schen Demokratischen Republik durch grobe 
Mißachtung der mit ihrer Verleihung übernom
menen Verpflichtungen nicht würdig erweist.

(2) Der Widerruf ist innerhalb eines Zeitraumes von 
fünf Jahren nach der Verleihung der Staatsbürger
schaft der Deutschen Demokratischen Republik zu
lässig.

§13
Die Staatsbürgerschaft der Deutschen Demokrati

schen Republik kann Bürgern, die ihren Wohnsitz oder 
Aufenthalt außerhalb der Deutschen Demokratischen 
Republik haben, wegen grober Verletzung der staats
bürgerlichen Pflichten aberkannt werden.

§ 14
Der Widerruf und die Aberkennung wirken nur 

gegen die Person, gegen die der Widerruf oder die Ab
erkennung ausgesprochen wurde.

III.
Zuständigkeit und Verfahren

§ 15
(1) Über die Verleihung der Staatsbürgerschaft und 

die Entlassung aus der Staatsbürgerschaft der Deut
schen Demokratischen Republik entscheidet der Mini
sterrat der Deutschen Demokratischen Republik.

(2) Der Ministerrat kann die Entscheidungsbefugnis 
delegieren.

(3) Die Verleihung und die Entlassung werden mit 
der Aushändigung der Urkunde wirksam.

§ 16
(1) Der Minislerrat der Deutschen Demokratischen 

Republik entscheidet über den Widerruf der Verlei-


